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Tastaturschreiben für Kaufleute aller Profile 
 
Seit der Einführung der neuen kaufmännischen Grundbildung wird in allen Profilen kein Tastatur‐
schreibunterricht mehr erteilt. Wer die Lehre beginnt, muss das Tastaturschreiben bereits beherr‐
schen.  
 

Anforderungen bei Lehrbeginn 
 

1. Textmenge    Text im Umfang von rund 1000 Zeichen (Buchstaben, Satzzeichen, 
aber keine Ziffern und keine Sonderzeichen) 

2. Zeit     10 Minuten 

3. Notenskala    0/1  Fehler  Note 6,0 
2  Fehler  Note 5,5 
3  Fehler  Note 5,0 
4  Fehler  Note 4,5 
5  Fehler  Note 4,0 
usw. 

4. Korrekturschema     Fehler je Silbe  1, höchstens 2 je Wort 

 Text auslassen  2 Fehler 

 im Text verrutschen  2 Fehler 

 Caps Lock   2 Fehler 

 je fehlende Zeile  2 Fehler 

5. Methode    Zehnfinger‐Blindschreibemethode. Die Tastatur wird verdeckt. 

6. Arbeitsplatz    Schreibprogramm mit Korrekturmöglichkeiten 

7. Vorbereitung    Die angehenden Lernenden erhalten dieses Blatt sowie die «Übungs‐
abschrift 1» in einem Brief zusammen mit dem Stundenplan und der 
Klasseneinteilung zu Beginn der Sommerferien. 

8. Durchführung    Wir weisen darauf hin, dass das Beherrschen der Tastatur die Vor‐
aussetzung für den IKA‐Unterricht ist. Ohne ausreichende Kenntnisse 
und Fertigkeiten sind Lernende in diesem Fach benachteiligt. Zu 
Semesterbeginn wird ein Test durchgeführt. Bei ungenügenden 
Resultaten behalten wir uns vor, das Lehrgeschäft zu informieren. 
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Übungsabschrift 1 
 
Rand links = 3 cm; Rand rechts = 2 cm; Schriftart = Courier New; Schriftgrad = 12; 
Zeilenabstand = 1,5 
 
Schreiben Sie den folgenden Text samt Titel ab. Überlassen Sie den Zeilenumbruch 
dem Programm. Nach dem Titel und vor einem neuen Absatz betätigen Sie die 
Enter-Taste zweimal. 
 
 
 
Erster Fall von Schweinegrippe in der Schweiz 

 

In der Schweiz ist der erste Fall von Schweinegrippe bestätigt 

worden. Es handelt sich um den jungen Mann, der am vergangenen 

Montag wegen Verdachts auf eine Erkrankung im Kantonsspital 

Baden isoliert worden war, wie das Spital am Donnerstag 

mitteilte. In seinem Fall hatten die Aargauer 

Gesundheitsbehörden am Mittwochnachmittag zunächst Entwarnung 

gegeben und ihn aus dem Spital entlassen. 

 

Nach Darstellung des Spitals war es beim Testergebnis des 

Nationalen Zentrums für Influenza in Genf zu einem 

Missverständnis gekommen. Am Nachmittag habe das Spital aus 

Genf einen negativen Grippebefund erhalten. Wegen eines 

Missverständnisses bei der Interpretation des Kommentars zu 

diesem Laborergebnis sei der Patient entlassen worden. 

Unmittelbar nach dem Eintreffen eines zweiten, positiven 

Laborergebnisses sei der Patient einige Stunden später erneut 

hospitalisiert worden. 

 

Gleichzeitig wurden verschiedene Personen über die 

entsprechenden Massnahmen informiert. 

 

 

 

(1005 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

 


